
 

Kommunale Schülerbetreuung 2025/2026 
 
 
*Bitte beachten: Zum Schuljahresbeginn gibt es im Monat September 2025 die Möglichkeit Ihr Kind zum 
15.09.2025, 22.09.2025 oder 29.09.2025 anzumelden. Die Anmeldung muss jeweils bis spätestens Mittwoch der 
Vorwoche eingegangen sein. Ab Oktober 2025 gilt: Anmeldungen/Änderungen können nur bis zum 15. des 
laufenden Monats für den Folgemonat berücksichtigt werden. Bei Anmeldung während eines Monats wird das 
volle Betreuungsentgelt berechnet. Die kommunale Schülerbetreuung kann mit einer Frist von vier Wochen zum 
Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Die kommunale Schülerbetreuung 2025/2026 endet 
automatisch zum 31. Juli 2026. 
 
Anmeldung/Änderung/Abmeldung ab*: ______________________________________ 
 
Name des Kindes:  ______________________________________ 
 

Geschlecht:  O Weiblich             O Männlich 
 

Klasse:  ______________________________________ 
 

Ganztagesschüler:  O Ja                        O Nein 
 

Name/n des/der Erziehungsberechtigten: ______________________________________ 
 

  ______________________________________ 
 

Anschrift:  ______________________________________ 
 
  ______________________________________ 
 

Telefonnummer:  ______________________________________ 
 
 

Ich/Wir stufe/stufen mich/uns in folgende Einkommensstufe ein: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zum Einkommen zählen: Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 
Kindergeld, Unterhaltsleistungen, sonstige Einkünfte, Arbeitslosengeld, Elterngeld, etc. Anzurechnen sind auch Einkünfte, die zwar nicht 
im letzten Monat bezogen wurden, aber im laufenden Jahr anfallen (z.B. 13. Gehalt, Urlaubsgeld).  
Das Kindergeld ist voll anrechnungsfähig! Abzugsfähig ist für jedes kindergeldberechtigte Kind ein steuerlicher Freibetrag in Höhe von 
derzeit 9 600,00 € (Stand 2025). Bei getrenntlebenden Eltern ohne eine/einen im Haushalt lebenden Partner*in, wird der halbe 
Freibetrag angesetzt. 
 

In meinem/unserem Haushalt lebt/leben ______ kindergeldberechtigte Kind/Kinder 
 

Das in der jeweiligen Einkommensstufe zu entrichtende Entgelt für die Betreuung ergibt sich aus  
den Bausteinen 1, 2, 3  und 4.   
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die Gemeindeverwaltung jederzeit die Vorlage von Nachweisen zur Überprüfung 
dieser Erklärung verlangen kann  
  

  Bruttoeinkommen in Euro  Bitte 

Stufe  pro Jahr ankreuzen 

1  bis 35.000   

2  bis 45.000   

3  bis 55.000   

4  bis 65.000   

5  bis 75.000   

6  bis 85.000  

7  bis 95.000  

8  über 95.000  



 
Bitte die gewünschten Bausteine ankreuzen. 

 

 
 

Die oben genannten Betreuungsentgelte beinhalten kein Mittagessen. Das Mittagessen wird direkt über www.kitafino.de 
bestellt und abgerechnet. Die Vorgehensweise zur Registrierung entnehmen Sie bitte der Anmeldeinformation von kitafino, 
diese ist auf unserer Homepage unter www.eningen.de einsehbar oder erhalten Sie zusammen mit dem dafür benötigten 
Chip direkt an der Achalmschule.  
 
Sollte Ihr Kind während der Betreuungszeiten das Schulgelände verlassen, kann das Personal hierfür nicht haftbar gemacht 
werden. 
 
Die Schulordnung gilt auch während der Betreuungszeiten uneingeschränkt.   
 
Es wird davon ausgegangen, dass die Information über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die kommunale 
Schülerbetreuung der Gemeinde Eningen unter Achalm auf der Homepage eingesehen und zur Kenntnis genommen wurde 

Zeitraum kommunale Schülerbetreuung  
            
Bau- 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
stein 

1 07:00 – 08:30 O 07:00 – 08:30 O 07:00 – 08:30 O 07:00 – 08:30 O 07:00 – 08:30 O 

2 12:10 – 14:00 O 12:10 – 14:00 O 12:10 – 14:00 O 12:10 – 14:00 O 12:10 – 14:00 O 

3 14:00 – 15:30 O X  X  X  X   

4 15:30 – 17:00 O 15:30 – 17:00 O 15:30 – 17:00 O 15:30 – 17:00 O X   

Betreuungsentgelte Baustein 2 pro Monat und Tag 
 

 1 Kind in der Familie 2 Kinder in der Familie 3 Kinder in der Familie 4 Kinder in der Familie 

Stufe 1              6,00 €                 5,30 €                 3,60 €                  3,00 € 

Stufe 2            10,80 €                 9,40 €                 7,80 €                  5,60 € 

Stufe 3            15,00 €               12,90 €               11,10 €                  7,40 € 

Stufe 4            16,80 €               15,90 €               14,10 €                  9,70 € 

Stufe 5            21,70 €               17,00 €               15,00 €                10,70 € 

Stufe 6            22,70 €               17,80 €               15,80 €                11,30 € 

Stufe 7            23,90 €               18,70 €               16,50 €                11,80 € 

Stufe 8            25,10 €               19,60 €               17,40 €                12,40 € 

Betreuungsentgelte Baustein 1,3 und 4 pro Monat und Tag 
 

 1 Kind in der Familie 2 Kinder in der Familie 3 Kinder in der Familie 4 Kinder in der Familie 

Stufe 1              4,40 €                 3,50 €                 3,20 €                  2,70 € 

Stufe 2              8,30 €                 7,40 €                 5,80 €                  3,60 € 

Stufe 3            11,10 €                 9,50 €                 8,40 €                  4,40 € 

Stufe 4            12,70 €               11,90 €               10,50 €                  7,60 € 

Stufe 5            16,10 €               13,00 €               11,30 €                  8,30 € 

Stufe 6            17,00 €               13,60 €               11,80 €                  8,70 € 

Stufe 7            17,80 €               14,30 €               12,40 €                  9,10 € 

Stufe 8            18,70 €               15,00 €               13,10 €                  9,50 € 

http://www.kitafino.de/
http://www.eningen.de/


SEPA-Basislastschrift-Mandat 
 

Die zu entrichtenden Entgelte werden jeweils zum Monatsersten mittels SEPA-Basislastschrift von dem genannten 
Bankkonto eingezogen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende/einen Feiertag, tritt an die Stelle eines solchen Tages 
der nächste Werktag. Bei Entgelt- bzw. Fälligkeitsänderungen erhalten Sie eine neue Entgeltabrechnung. 
 
Zahlungsempfänger      
 
Name     Gemeindeverwaltung Eningen unter Achalm 
 
Straße und Hausnummer  Rathausplatz 1 und 2 
 
PLZ und Ort    72800 Eningen unter Achalm 
 
Gläubiger-Indentifikationsnummer DE09ZZZ00000099814 
 

Ich ermächtige (wir ermächtigen) den oben genannten Zahlungsempfänger  

 einmalig eine Zahlung 

 wiederkehrende Zahlungen 

von meinem (unserem) Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von oben genanntem Zahlungsempfänger auf mein 
(unser) Konto gezogene(n) Lastschrift(en) einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unseren) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen 
  
Zahlungspflichtiger  
  
Name und Vorname des Zahlungspflichtigen  ___________________________________________________________ 
 
Name und Vorname des Kontoinhabers  
(falls abweichend)     ___________________________________________________________ 
 
Straße und Hausnummer    ___________________________________________________________ 
 
PLZ und Ort      ___________________________________________________________ 
 
Kreditinstitut (Name)     ___________________________________________________________ 
 
IBAN       ___________________________________________________________ 
 
BIC       ___________________________________________________________ 
 
Ort, Datum      ___________________________________________________________ 
 
 
Unterschrift Kontoinhaber    ___________________________________________________________ 
 
 

Hinweis zum Datenschutz (Verordnung (EU) 2016/679, Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Die im SEPA- 
Mandat erhobenen personenbezogenen Daten werden grundsätzlich zur Durchführung der SEPA-Lastschrift  
verwendet. Die Information zum Datenschutz- insbesondere zu den Informationspflichten bei der Erhebung  
personenbezogener Daten nach den Artikeln 13 und 14 DSGVO- werden Ihnen im Internetauftritt der Gemeinde Eningen  
unter www.eningen.de bereitgestellt. 
 
 
 
 
 

Ort, Datum             Unterschrift   
                    (Bei gemeinsamen Sorgerecht oder dem Vorliegen einer Sorgerechtserklärung bei    
                                                                                                                                                  nicht verheirateten Eltern sind beide Unterschriften erforderlich.) 

http://www.eningen.de/

